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teilnahmebedingungen 2017 (agb)

1. die gewissenhafte Vorbereitung von Sprach-
kurs und Reise
2. die sorgfältige Auswahl und Überwachung 
der Leistungsträger und ggf. Nennung der Flug-
gesellschaft
3. die ordnungsgemäße Erbringung der vertrag-
lich vereinbarten Leistungen
4. die Richtigkeit der Leistungsbeschreibung.

gewährleistung & mitwirkungspflicht

Werden einzelne Reiseleistungen nicht ver-
tragsgemäß erbracht, so kann der Teilnehmer 
Abhilfe verlangen. Das Abhilfeverlangen hat der 
Teilnehmer unverzüglich an das Schulsekreta-
riat zu richten. Ist dort niemand erreichbar oder 
wird das Anliegen des Teilnehmers dort nicht 
so bearbeitet, wie es der Teilnehmer erwartet, 
muss der Teilnehmer DIALOG in Deutschland 
möglichst schnell benachrichtigen, soweit dies 
dem Reisenden zumutbar ist. Dies kann auch 
per E-Mail erfolgen.

Der Teilnehmer hat keine Ansprüche wegen 
Mängeln der Reise, wenn er die Anzeige des 
Mangels schuldhaft unterlässt. Er ist verpflich-
tet, an der Beseitigung der Leistungsstörung 
mitzuwirken, soweit ihm dies zuzumuten ist. 
Sofern die Abhilfe unterbleibt und ein Mangel 
vorliegt, der die Reise erheblich beeinträchtigt, 
kann der Teilnehmer den Reisevertrag kündi-
gen. Voraussetzung hierfür ist, dass der Teil-
nehmer gegenüber DIALOG eine angemessene 
Frist zur Abhilfeleistung setzt, wenn nicht die 
Abhilfe unmöglich ist oder von DIALOG verwei-
gert wird oder wenn die sofortige Kündigung des 
Vertrages durch ein besonderes Interesse des 
Reisenden gerechtfertigt wird.

Verjährungs- und ausschlussfristen

Minderungs- und Schadensersatzansprüche 
aus dem Reisevertrag wegen Mängeln der Reise 
muss der Teilnehmer innerhalb eines Monats 
nach dem vertraglich vorgesehenen Reiseende 
bei DIALOG geltend machen. Die vertraglichen 
Ansprüche des Teilnehmers wegen Mängeln 
der Reise verjähren binnen eines Jahres ab dem 
dem ursprünglich vereinbarten Reiseende fol-
genden Tag; dies gilt nicht für Ansprüche aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit (Körperschäden) und nicht für 
Ansprüche, die auf einer grob fahrlässigen oder 
vorsätzlichen Pflichtverletzung beruhen.

ersatzperson

Bis Reisebeginn können Sie verlangen, dass 
statt Ihrer ein/e Dritte/r an der Reise teilnimmt, 
sofern dem nicht besondere Gründe entgegen-
stehen. Die Stellung einer Ersatzperson berech-
nen wir mit einer Bearbeitungsgebühr von € 40 
pro Person. Hinzu kommen ggf. die Kosten, die 
DIALOG für die Neuausstellung eines Flugtickets 
entstehen. Es ist Ihnen unbenommen, nachzu-
weisen, dass in Ihrem Einzelfall geringere Bear-
beitungskosten entstanden sind.

weigerung unter Setzung einer angemessenen 
Nachfrist (unter Beachtung der gesetzlichen 
Bestimmungen des BGB § 323) schriftlich 
angedroht worden ist. Stornoentschädigungen, 
Bearbeitungs- und Umbuchungsgebühren sind 
stets sofort fällig.

umbuchungen

Falls Sie Ihre/n Kurs/Unterkunft/Flug ohne 
Änderung des Kursortes umbuchen, wird Ihnen 
die Umbuchung mit einer Bearbeitungsgebühr 
von € 40 berechnet. Umbuchungen sind nur bis 
30 Tage vor Reiseantritt möglich. Zusätzlich 
entstehen Ihnen bei einer Flugreise, sofern das 
Flugticket bereits ausgestellt ist, Kosten bis 
€ 150 (je nach Tarif), bei Sondertarifen sogar 
bis zu 100% des Flugtickets. Bevor Sie sich zur 
Umbuchung entschließen, werden wir Sie über 
die konkret entstehenden Kosten informieren. 
Umbuchungen von Kurs/Flug bzw. Unterkunft 
sind nach Reiseantritt nicht mehr möglich. Die 
Ansprüche des Reisenden bei höherer Gewalt 
bleiben unberührt. Dem Reiseteilnehmer bleibt 
der Nachweis, zusätzliche Buchungskosten 
seien nicht bzw. nicht in Höhe der Pauschale 
entstanden, unbenommen.

rücktritt vor reisebeginn bei eigener anreise

1. Vor Reisebeginn können Sie jederzeit von 
Ihrem Sprachkurs zurücktreten. Die Rücktritts-
erklärung sollte DIALOG in Textform zugehen, 
also per Brief, E-Mail oder Fax - zu unseren 
Geschäftszeiten. Diese sind montags bis frei-
tags von 09.00 bis 18.00 Uhr. Maßgeblich ist der 
Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung 
bei DIALOG. Bitte beachten Sie: Bei Rücktritt von 
Ihrer Sprachreise entstehen Ihnen bei eigener 
Anreise folgende Rücktrittskosten (maßgeblich 
ist der Anreisetag):
a) bis 30 Tage vor Reiseantritt: 15% des Reise-
preises,
b) 29. Tag bis 15 Tage vor Reiseantritt: 30% des 
Reisepreises,
c) 14. Tag bis 8 Tage vor Reiseantritt: 40% des 
Reisepreises,
d) 7. Tag bis 1 Tag vor Reiseantritt: 70% des 
Reisepreises,
e) am Tag des Reiseantritts oder bei Nichtantritt 
der Reise 90% des Reisepreises.
2. Die bezeichneten Kostenpauschalen sind 
berechnet nach den gewöhnlich ersparten 
Aufwendungen. Dem Reiseteilnehmer bleibt 
der Nachweis von höheren Ersparnissen unbe-
nommen.
3. Wenn Ihre Buchung bei DIALOG auch die 
Flugreise enthält, hat DIALOG im Falle eines 
Rücktritts Anspruch auf eine angemessene Ent-
schädigung. Es gelten dann die gesetzlichen 
Vorschriften (§ 651 i BGB Absatz 2).

Vertragspflichten von dialog

DIALOG erbringt seine Leistungen mit der Sorg-
falt eines ordentlichen Kaufmanns und schuldet 
dem Teilnehmer insbesondere:

hinweis: soweit in den agb von unserem kata-
log die rede ist, sind für das internet sinngemäß 
die beschreibungen im internet zu verstehen. 

buchung und bestätigung

1. Bitte melden Sie sich, wenn möglich, auf 
unserer Webseite www.dialog.de online an. 
2. Die Buchung der Sprachreise wird für 
DIALOG-Sprachreisen (nachfolgend DIALOG 
genannt) erst verbindlich, wenn diese dem 
Reiseteilnehmer bzw. dem eingeschalteten 
Repräsentanten schriftlich von DIALOG bestä-
tigt worden ist. An seine Anmeldung ist der Rei-
seteilnehmer bis zur Annahme durch DIALOG, 
jedoch längstens 14 Tage ab Eingang der 
Anmeldung, gebunden. Kurzfristige Buchungen 
werden schnellstmöglich bearbeitet.
3. Der Anmelder übernimmt die volle Haftung 
für die Einhaltung der Vertragspflichten wei-
terer, von ihm angemeldeter Reiseteilnehmer, 
DIALOG gegenüber. Voraussetzung hierfür ist 
jedoch die Unterzeichnung einer ausdrücklich 
hierauf ausgerichteten und gesonderten Erklä-
rung bei Abschluss des Reisevertrages.
4. sie erhalten mit der kursbestätigung und 
rechnung den sicherungsschein im sinne des 
§ 651 k abs. 3 bgb.

inhalt des reisevertrages

1. Der Inhalt des Reisevertrages ergibt sich 
aus der Buchung des Reiseteilnehmers und der 
Bestätigung durch DIALOG. Einbezogen in den 
Reisevertrag sind die vorliegenden Reisebe-
dingungen sowie die Leistungsbeschreibungen 
im Katalog, soweit in der Buchung und mit der 
Buchungsbestätigung nicht ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart ist.
2. Änderungen oder ergänzende Abreden zu 
den im Katalog beschriebenen Leistungen und 
den Teilnahmebedingungen bedürfen einer aus-
drücklichen Vereinbarung mit DIALOG.

anzahlung, reisepreis-Zahlung und Zurückbe-
haltungsrecht

1. Bei Abschluss des Reisevertrages ist eine 
Anzahlung von 10% des Reisepreises, maximal  
€ 500 pro Reiseteilnehmer, zu zahlen, aber nicht 
vor Aushändigung des Sicherungsscheins. 
2. Ihre qualifizierten Reiseinformationen 
(Anschrift von Schule und Unterkunft, ggf. 
E-Ticket für Flug, Voucher für Seminar und 
Unterkunft, Anreise- und Zielgebietsinforma-
tionen) erhalten Sie ca. 2 Wochen vor Abreise 
gegen Restzahlung.
3. Sind die Voraussetzungen der Fälligkeit des 
gesamten Reisepreises erfüllt, so besteht für 
den Teilnehmer ohne Zahlung des gesamten 
Reisepreises kein Anspruch auf Erbringung der 
Reiseleistung durch DIALOG. Wir sind berech-
tigt, die Leistung endgültig zu verweigern und 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung des Rei-
severtrages vom Reiseteilnehmer zu verlangen, 
wenn dieser sich mit der Zahlung des Reiseprei-
ses im Verzug befindet und die Leistungsver-
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gerichtsstand

Der Gerichtsstand für Streitigkeiten zwischen 
dem Reisenden und DIALOG ist Freiburg, wenn 
der Reisende keinen allgemeinen Gerichtsstand 
in Deutschland hat oder der Reisende nach Ver-
tragsabschluss seinen Wohnsitz oder Aufent-
haltsort aus Deutschland verlegt. Dasselbe gilt, 
wenn sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufent-
halt zum Zeitpunkt der Klageerhebung gegen ihn 
nicht bekannt ist.

die kundengeldabsicherung bei dialog-
sprachreisen erfolgt bei den generali-Versi-
cherungen über reisegarant.

Veranstalter
DIALOG-Sprachreisen® International GmbH
Geschäftsführer: Joachim Pitsch
Eisenbahnstraße 41, D-79098 Freiburg
Tel. (0761) 28 64 70 | 28 64 76; Fax (0761) 28 63 08
info@dialog.de, www.dialog.de
HRB 4333, Amtsgericht Freiburg

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Geneh-
migung der DIALOG-Sprachreisen® Internati-
onal GmbH

Fotonachweis:
Partnerschulen
Fotos von DIALOG-Mitarbeitern, Rainer Muranyi, 
Sermin Faki, Eliane Fernandes Ferreira; shut-
terstock.com, unseren Teilnehmer/innen sowie 
der Fremdenverkehrsämter von Großbritannien, 
Irland, Malta, USA, Kanada und Spanien.

gen sowie Preise anführen. Daher sind Änderungen 
möglich und bleiben insofern vorbehalten.
Insbesondere sind Preisänderungen vor Abschluss 
des Reisevertrags möglich bei wesentlichen Ände-
rungen der für die betreffende Reise geltenden 
Wechselkurse oder der Umsatzbesteuerung, bei 
einer Erhöhung der Beförderungskosten oder der 
Abgaben für bestimmte Leistungen, wie etwa Flug-
hafengebühren, sowie dann, wenn der gewünschte 
Kurs ausgebucht ist und daher nur durch Schaf-
fung oder Einkauf zusätzlicher Kursangebote dem 
Kunden angeboten werden kann. etwaige geänderte 
reisepreise entnehmen sie tagesaktuell unserer 
internetseite www.dialog.de oder erfragen diese 
telefonisch. Vorrangig ist daher der Inhalt der 
Buchungsbestätigung in Verbindung mit der Buchung 
und sonstigen wirksam getroffenen Abreden.

Mit diesem Katalog werden alle Reiseankündigun-
gen in früheren Katalogen und Broschüren ungültig.

abreise vor kursende

Teilnehmer/innen, die verspätet anreisen bzw. 
vor Kursende abreisen, erhalten keine Rück-
erstattung.

Pass- und Visumsbestimmungen 

Soweit DIALOG gemäß der Reiseausschreibung 
die Besorgung von Visa oder ähnlichen Reisedo-
kumenten übernimmt, erfolgt diese im Auftrag des 
Reisenden als Geschäftsbesorgung. Die Erteilung 
von Visa oder ähnlichen Reisedokumenten durch 
nationale oder internationale Behörden ist aber 
nicht Bestandteil der Leistungsverpflichtungen von 
DIALOG aus dem Reisevertrag.

Der Reisende trägt insofern allein das Risiko der 
Erteilung oder Nichterteilung dieser Dokumente 
sowie die Kosten für die Visumseinholung.

kündigung durch dialog

Stört ein Reiseteilnehmer trotz einer Abmah-
nung nachhaltig die Durchführung einer Reise, 
so hat DIALOG das Recht, fristlos zu kündigen. 
Das Recht zur fristlosen Kündigung aus einem 
sonstigen wichtigen Grund bleibt unberührt. Der 
Anspruch auf den Reisepreis bleibt DIALOG erhal-
ten, evtl. ersparte Aufwendungen wegen nicht in 
Anspruch genommener Leistungen werden dem 
Kunden zurückerstattet. Durch das Verhalten und 
die deshalb ausgesprochene Kündigung bedingte 
Mehrkosten gehen zu Lasten des Kunden. 

haftungsbeschränkung

Für vertragliche Schadensersatzansprüche gegen 
DIALOG für Schäden, die nicht Körperschäden sind, 
haftet DIALOG nur bis zur Höhe des dreifachen 
Reisepreises, soweit ein Schaden des Reisenden 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeige-
führt wurde, oder soweit DIALOG für einen dem 
Reisenden entstehenden Schaden allein wegen 
eines Verschuldens eines Leistungsträgers ver-
antwortlich ist.

Gelten für eine von einem Leistungsträger zu 
erbringende Reiseleistung internationale Überein-
kommen oder auf solchen beruhende gesetzliche 
Vorschriften, nach denen ein Anspruch auf Scha-
densersatz nur unter bestimmten Voraussetzun-
gen oder Beschränkungen entsteht oder geltend 
gemacht werden kann oder ausgeschlossen ist, so 
kann sich auch DIALOG gegenüber dem Reisenden 
hierauf berufen.

Preise und gültigkeit der katalogangaben

Sämtliche Preise verstehen sich in € und pro Person. 
Sie sind gültig vom 01.01.2017 bis 31.12.2017. Der Druck 
dieses Kataloges erfolgte im november 2016. Er kann 
naturgemäß nur die zu diesem Zeitpunkt feststehen-
den Termine, Feiertage, Bestätigungen für Bildungs-
urlaub, Einreisebestimmungen und Impfbestimmun-


